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Wenn ein Dritter (Bevollmächtigter / Erbe) auf die Konten bei Facebook, Instagram etc. zugreifen soll um ggf. Freunde und Kontakte zu informieren, sollte hier das jeweilige Medium und der Name des Nutzers angegeben werden. 
Auch hier gilt: KEINE PASSWÖRTER etc. ablegen
Hierdurch allein bekommt der Dritte noch keinen Zugriff auf das Nutzerkonto, es wird ihm jedoch erleichtert, das entsprechende Konto ausfindig zu machen und ggf. über den Provider Zugang zu erhalten

